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Schriftliche Anfrage der Abgeordneten Rosi Steinberger (Bündnis 90/ 
Die Grünen) 
Betäubung von Schweinen vor der Schlachtung 
 
Anlagen: 
3 Abdrucke dieses Schreibens 
 

Sehr geehrte Frau Präsidentin, 

die Schriftliche Anfrage beantworte ich wie folgt: 

1. Wie viele der nach der 1. Durchführungsverordnung zum Fleischgesetz 

meldepflichtigen Schlachtbetriebe betäuben die Schweine mit Kohlen-

dioxid? 

In Bayern betäuben 4 Schlachtbetriebe die Schweine mit Kohlendioxid. 

2. a)  Wie lange verweilen die Schweine bei diesen Schlachtbetrieben in der 

Kohlendioxidbetäubung? 

In diesen Schlachtbetrieben verbleiben die Schweine zwischen 100 Sekun-
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den und 140 Sekunden in der Mindest-CO2-Atmosphäre.  

2. b) Wie häufig und durch wen wird diese kontrolliert? 

Die Aufrechterhaltung der Mindestkonzentration an Kohlendioxid wird während des 

Betriebs der Anlage kontinuierlich überprüft. Die Anlagen sind gemäß der tierschutz-

rechtlichen Vorgaben mit einer entsprechenden Messeinrichtung ausgestattet. Sollte 

die Konzentration unter den Mindestwert fallen, wird ein vom Betriebspersonal und 

dem amtlichen Personal gut wahrnehmbares optisches und akustisches Alarmsignal 

gegeben. Die Verweildauer der Tiere wird kontinuierlich bzw. stichprobenhaft min-

destens alle zwei Stunden durch das Betriebspersonal gemessen und aufgezeichnet. 

Die Funktionsfähigkeit der Betäubungsanlage ist arbeitstäglich vor Beginn der 

Schlachtung durch das Personal des Schlachtunternehmens zu prüfen. Die Einhal-

tung dieser Vorgaben wird von Seiten der amtlichen Überwachung regelmäßig, in der 

Regel arbeitstäglich, überprüft. 

2. c) Gibt es Ausnahmen von den in der Tierschutz-Schlachtverordnung genannten 

Betäubungszeiten, wenn ja bei welchen Schlachtbetrieben und mit welcher 

Begründung? 

Es gibt keine Ausnahmen von der in der TierSchlV genannten Mindestverweildauer.  

3.  Gibt es aktuell Ausnahmen von der in der Tierschutz-Schlachtverordnung ge-

nannten Zeit zwischen Betäubung und Entblutungsschnitt, wenn ja 

a) bei welchen Schlachtstätten mit welcher abweichenden Zeit? 

b) mit welcher Befristung? 

c) mit welcher Begründung? 

Es gibt in 3 Betrieben Ausnahmen von der in der Tierschutz-Schlachtverordnung ge-

nannten Zeiten zwischen Betäubung und Entbluteschnitt. Diese Ausnahmen sind 

tierschutzrechtlich zulässig und in der technischen Weiterentwicklung der Betäu-

bungseinrichtung begründet, beispielsweise an der Anzahl der Schweine in der An-

lage orientiert. Grundlage ist der Zusammenhang zwischen Verweildauer in einer 

bestimmten Kohlendioxidkonzentration und der Zeit bis zur Wiederkehr der Wahr-

nehmung- und Empfindungsfähigkeit.  



- 3 - 
 

 

Die Beantwortung der Frage Teil a – c erfolgt aus Gründen des Datenschutzes ohne 

Benennung der Betriebe. 

Im Betrieb 1 ist aufgrund der geringfügigen Überschreitung kein Zeitintervall vorge-

geben für die Zeit zwischen Verlassen der Betäubungsanlage und Entbluteschnitt. 

Die Ausnahme ist nicht befristet und in der technischen Auslegung der Betäubungs-

einrichtung begründet. 

Im Betrieb 2 ist die Zeit bis zum Entbluteschnitt auf maximal 90 Sekunden begrenzt. 

Die Ausnahme ist nicht befristet und in der technischen Auslegung der Betäubungs-

einrichtung begründet. 

Im Betrieb 3 ist die Zeit bis zum Entbluteschnitt auf maximal 90 Sekunden begrenzt. 

Die Ausnahme ist auf die Dauer der Anlagenerprobungsphase befristet und in der 

technischen Auslegung der Betäubungseinrichtung begründet. 

4. Gab es in den vergangenen drei Jahren Ausnahmen von der in der Tier-

schutz-Schlachtverordnung genannten Zeit zwischen Betäubung und Entblu-

tungsschnitt, wenn ja 

a) bei welchen Schlachtstätten mit welcher abweichenden Zeit? 

b) mit welcher Befristung? 

c) mit welcher Begründung? 

Eine Beantwortung erfolgt nur für mit Kohlendioxid betäubende Schlachtstätten, die 

aktuell noch in Betrieb sind. Die Nennung der einen Schlachtstätte ist aus Gründen 

des Datenschutzes zur Beantwortung von a – c nicht möglich. Die abweichende Zeit 

zwischen Verlassen der Betäubungseinrichtung und Entbluteschnitt in diesem Be-

trieb betrug 30 Sekunden. Sie war nicht befristet, ist aber mit Beendigung der An-

tragsvoraussetzungen erloschen und war in der technischen Auslegung der Betäu-

bungseinrichtung begründet. 

5.  Wurden in den letzten drei Jahren bei Betrieben mit wöchentlich über 1000 

Schweineschlachtungen Bußgelder aufgrund von Ordnungswidrigkeiten we-

gen unzureichender  Betäubung gemäß der Tierschutz-Schlachtverordnung 

verhängt, wenn ja 

a) bei welchem Betrieb in welche Höhe? 
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b) mit welchen Auflagen? 

In Schlachtstätten mit Kohlendioxidbetäubung und Schlachtzahlen von über 1.000 

Schweinen pro Woche wurden in den letzten drei Jahren keine Ordnungsgelder we-

gen unzureichender Betäubung verhängt.  

Aufgrund der kurzen Frist zur Beantwortung der Anfrage konnte  keine Ausweitung 

der Anfrage auf Betriebe mit anderem Betäubungsverfahren erfolgen.   

 

Mit freundlichen Grüßen 

 
 
Ulrike Scharf MdL 
Staatsministerin 


